
Heft 1/2 Ö S T E R R E I C H S  F I S C H E R E I Seite 9

Fritz M e r w  a 1 dr Linz:

Fischereiaufsicht
Es ist w eder ein gutes noch, ein angenehm es, w eder ein freudebringendes 

noch ein freudegew innendes, dafü r aber b lu tnotw endiges Geschäft, das d er 
M ann mit der gelben M essingplakette  an der oberen Rocktasche ausübt. Denn 
w ir M enschen, und  daher auch w ir Fischer, s ind  keinesw egs unschuldw eiße 
Engel, sondern  m it Fehlem , W idersprüchen und  M ängeln reichlich belaste te  
W esen. Und d ah er bedarf jede  u nserer T ätigkeiten  einer eingehenden Ü ber
wachung, e iner s te ten  K ontrolle und  Aufsicht. Dies gilt nicht allein  für unseren  
Beruf, sondern  auch für unsere  Liebhabereien, d ie  w ir in der F reizeit ausüben. 
Ob w ir nun W assersport be tre iben  oder Berge besteigen, ob w ir wo zelten, 
jagen  oder fischen, h in ter uns muß die Polizei, die Bergwacht, die Jagdaufsicht, 
d ie Fischereikontrolle stehen, um  Unfug oder gar grobe Schädigungen zu v e r
hindern.

ü b e r  die N otw endigkeit einer Überw achung der beruflichen und  sportlichen 
Fischerei sollte es eigentlich keinerle i M einungsverschiedenheiten geben. So
lange A nglerlizenzen und  Fischerkarten w ahllos an jederm ann ausgegeben 
werden, ohne daß das fachliche W issen oder (was noch no tw endiger w äre) 
d ie moralische Eignung des A ntragstellers geprüft w erden, ist eine ständ ige  
K ontrolle am  W asser notw endig. A ber auch w enn die angeführten  V orbedin
gungen erfüllt w erden  könnten, w äre eine Überwachung der Berufsfischer und 
A ngler dennoch unentbehrlich. Prüfungen bew eisen  ja  doch nur sehr wenig, 
denn  auch der beste Fachmann k an n  schinden und  aasen, und d ie  w eidm ännische 
E instellung eines Jungfischers kann  durch s ie  überhaupt kaum  festgeste llt 
werden.

Leider aber w ird  nun die N otw endigkeit einer K ontrolle der Fischerei- 
ausübenden gerade  von den  Fischern se lb st nur in d en  allerw enigsten  Fällen 
anerkannt. M eist s ieh t m an in dem A ufsichtführenden nur einen unnötigen 
W ichtigtuer und Besserwisser, dem  m an von  vornherein  m it A rgw ohn begeg
net und, w enn es irgendw ie möglich ist, in  w eitem  Bogen ausweicht. Sogar d ie  
U ntadeligsten und A nständigsten  sind  dem  Aufsiichtsorgan gegenüber m eist 
keinesw egs von den  G efühlen der A bneigung frei. Auch sie, die ke inerle i Kon
tro lle  zu scheuen brauchen, erblicken in dem M ann m it dem gelben  Messiing- 
schildchen le ider häufig nicht viel m ehr als einen unerw ünschten Spitzel, den  
sie lieber fortgehen  als kom m en sehen. N ur w enige Fischer sind  so  einsichts
voll, daß sie die U nerläßlichkeit einer Aufsicht verstehen, ja  s ie  sogar begrüßen. 
Lediglich diese kleine M inderheit erkennt, daß sie im K ontrollorgan einen gu ten  
Freund hat, d e r  für O rdnung am W asser so rg t und  daher zu un terstü tzen , nicht 
ab er zu beargw öhnen oder g ar anzufeinden ist. W enn nun also schon d er durch
aus A nständige in den m eisten Fällen dem K ontrollorgan m it M ißbehagen und  
einem  leichten G ereiztsein begegnet, um  w ieviel feindlicher sind  erst die Ge
fühle, die ihm der Fischer entgegenbringt, der bei G elegenheit auch einm al 
d ie  gesetzlichen Bestim m ungen oder d ie  einschränkenden Beschlüsse des 
Reviers nicht ganz genau nimmt. Zu seiner eigenen Rechtfertigung h a t er n a tü r
lich immer eine passende A usrede zur Fland, eine w enn auch noch so lenden 
lahm e V erteid igung seines Unrechten H andelns. Daß ihm diese vom  K ontroll
organ nicht geglaubt wird, em pfindet er als b itte res Unrecht, ja  sogar als aus
gesprochene G ehässigkeit. Am schlim m sten aber gebärden  sich naturgem äß die
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.ausgesprochenen- und  bew ußten G esetzesübertreter, für -die es keine Schonzeit 
und keine Grenzen gibt und dlie d a  meinen, sie könnten  tun und lassen, was 
ihnen gefällt. Nicht selten  w erden d iese üblen Erscheinungen, w enn man sie bei 
ihrem  verbo tenen  Tun überrascht, auch noch kotzengrob oder wollen sogar mit 
ih rer M uskelkraft bew eisen, daß sie  keinesw egs gew illt sind, irgendw elche Ein
schränkungen zu dulden.

Fischereikontrollorgane müssen, um die vielfältigen A nforderungen er
füllen zu können, d ie an sie  gestellt werden, äußerst sorgfältig  aus-gewählt 
w erden. Leider ist dies ab e r nun keinesw egs immer der Fall. In W irklichkeit 
w erden  die A ufsichtführenden vielfach sehr wähl- und kritik los bestimmt, so 
daß le ider keinesw egs immer die G eeignetsten auf d ie Fischer losgelassen 
werden. Es so llte  nun aber doch eigentlich jedem  m aßgeblich am W ohl und 
W ehe d er Fischerei In teressierten  einleuchten, daß als A ufsichtspersonen nur 
die Besten und  charakterlich Lautersten, die E rfahrensten und K undigsten zu 
bestellen  sind. Denn in die H ände des K ontrollorgans ist eine hohe V eran t
w ortung gelegt, über deren ganze T ragw eite sich vielfach sogar d ie unm ittelbar 
B eteiligten keinesw egs im k laren  sind. Es g ib t daher le ider gar nicht w enig 
Aufsichtführende, die sich keinesw egs bew ußt sind, welche Macht sie als v e r
eid ig te W ache besitzen, welch bedeutungsvoller Pflichtenkreis ihnen aber auch 
dam it anvertrau t ist. Schuld daran ist vor allem d ie  bedauerliche Tatsache, daß 
jede U nterrichtung der zu vereid igenden  K ontrollorgane unterbleib t. Jederm ann 
kann ja, falls er nicht vorbestraft ist, auf A ntrag  eines Fischereiberechtigten 
oder F ischereireviers als W ache vere id ig t w erden. Falls er sich nun nicht selbst 
die nötigen K enntnisse verschafft oder über sie belehrt wird, s teh t er völlig u n 
w issend einer A ufgabe gegenüber, d ie er gar nicht kennt, und besitzt M acht
befugnisse, über d ie er sich überhaup t nicht im k laren  ist.

Eine der wichtigsten V orbedingungen, die ein A ufsichtsorgan unbedingt 
erfüllen muß, ist seine eigene unan tastbare  Sauberkeit. N ur ein selbst Tadels
freier und M akelloser, dem nicht das leiseste V ergehen nachgew iesen w erden 
kann, darf die Fischereiaufsicht ausüben. Von d ieser G rundvoraussetzung darf 
auf keinen Fall abgegangen  w erden, denn sonst w ürde man ja den W olf zum 
G ärtner, den  W ilddieb zum Jäg er machen. W ie dürfte einer, der selbst kein 
reines Hem d hat, dazu berufen werden, über andere zu urteilen , wie könnte 
man einem  selbst nicht M akellosen .die Macht der Aufsicht und die M öglichkeit 
e iner Beurteilung geben? N eben 'dieser unerläßlichen V orausetzung muß ein 
Kontrollorgan, das seine A ufgabe wirklich ernst nim m t und ihr veran tw ortungs
bew ußt nachkommt, über ein reiches W issen verfügen. Es muß vor allem die 
einschlägigen gesetzlichen Bestim m ungen genauestem  kennen, es muß aber 
auch ausreichend über alle Beschlüsse des zuständigen Reviers unterrichtet sein, 
es muß die Fischereigrenzen eingehend .aus praktischer Erfahrung kennen und 
schließlich auch über alle besonderen V erhältn isse eines Fischwassers Bescheid 
w issen. Es muß ab er außerdem  auch über eine gute M enchenkenntnis verfügen, 
muß ta tkräftig  und höflich, selbstsicher und einsichtsvoll sein  und für manches 
Allzumenschliche m itfühlendes V erständnis aufbringen. Denn die Fischerei
aufsicht ist in erster Linie nicht dazu da, anzuklagen und zu strafen, sondern  um 
zu erziehen. Das U nkraut der U nbelehrbaren, d er hartnäckigen G esetzesüber
tre te r muß mit Stumpf und Stiel ausgero tte t w erden, die k leinen Sünder aber, 
die einmal, en tw eder verführt oder aus w irklicher U nkenntnis, sich vergangen 
haben, sollen nicht gleich verdam m t, sondern  erm ahnt und belehrt w erden. V or
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